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Römische Erlässe

Johannes Paul IL., Apostolisches formuliert. orrangıg werden die Bı-
Schreiben Zum SCi  u des Großen schöfe aufgefordert, mıiıt Beteiligung
Jubiläums des Jahres 2000 der verschiedenen Mitglieder des Got-
E  - Janner 2001 tesvolkes die Etappen des künftigen

eges umreißen. Als „pastorale DPri-
Mit großer Einfühlsamkeit verfasste orıtäten“ ennt Johannes Paul I1 etwa

aps Johannes Paul Il das Apostoli- dieeruZUF eiligkeit (wider eine
sche Schreiben ZUMmM Abschluss des minimalistische Ethik und oberflächli-

che Religiosität), die Gebetserziehung,Heiligen res 2000 „NOovo millennio
ineunte“. Darın beschreibt cht 1Ur die sonntägliche Eucharistiefeier, das
die vielfältigen Erfahrungen un: Be- akramen der ersöhnung, das Hören

und erkunden des Wortes Gottes (mitSCHNUNSCH en des großen Jubi- der Notwendigkeit der Inkulturation).Jäumsjahres, sondern welist auch auf
die tention hin, sich nämlich als Kır- Die bisherigen Überlegungen münden
che Jahre ach dem I1 Vatikanischen (im schni VoraussetzungenONnzı umfassend „die rage nach für „eine der Liebe“” „Die Kir-
ihrer Erneuerung tellen, mıt che ZU. Haus und ZUrTr Schule der

Schwung ihren Evangelisie- emeinschaft machen“”, arın legrungsauftrag anzugehen“”. eiıne große Herausforderung für das
einem ersten Rückblick wird „dıe angebrochene Jahrtausend Die VO

Begegnung mıt Christus anhand e1n- aps eingemahnte „Spiritualität der
zelner Ereignisse des Hl Jahres Velr- emeinschaft“ wendet sich alle
deutlicht: azu zählen die ergebungs- „egoistischen Versuchungen“ VO:  5 Rı-
bitte VO März 2000 ebenso wWI1e das valıtät, Karriıer1smus, Misstrauen und
Jugendtreffen Kom, die 1Ns Eifersüchteleien. Bemerkenswert 1st
Hl Lan:! ebenso w1e die ökumenischen der Hinweis, ass auch ezüglic der
Felern. uch soziale Fragen gelangen Reform der Römischen Kurie, der
1Nns Blickfeld der Erinnerung, und Organisation der Synoden und der
wird vermerkt, ass der ntschul- Arbeitsweise der Bischofskonferenzen
ungsdebatte ZWaTlT Anstöße gegeben „noch jel tun“ ist, die Möglich-
wurden, aber manche msetzungen keiten dieser erkzeuge der Gemein-
och ehlen. ESs olg' Teil eine SpI1- schaft besser ZU Ausdruck brin-
ituelle etrachtung, die sich Christus SC uch sollen die rechtlichen
stellt, dem F'  Z, das betrach- Instrumente ZUrT Mitarbeit der Teil-
ten gilt  M4 irche, WI1e Priester- und Pastoralräte,
amıt ist die rundlage für eın „Neu besser ZU! e  e gebrac werden.
anfangen bei Christus el. gelegt, Weitere Aspekte SINd der Ruf ach
W OLIauUus der aps einige Handlungs- einer breit angelegten Berufungspasto-
eıtlhnien und „pastorale Weisungen“ ral, die orge die Familien und eine
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Römische Erlässe 

Johannes Paul 11., Apostolisches 
Schreiben zum Abschluß des Großen 
Jubiläums des Jahres 2000 
vom 6. Jänner 2001 

Mit großer Einfühlsamkeit verfasste 
Papst Johannes Paul 11. das Apostoli­
sche Schreiben zum Abschluss des 
Heiligen Jahres 2000 "N ovo millennio 
ineunte". Darin beschreibt er nicht nur 
die vielfältigen Erfahrungen und Be­
gegnungen während des großen Jubi­
läumsjahres, sondern er weist auch auf 
die Intention hin, sich nämlich als Kir­
che 35 Jahre nach dem IL Vatikanischen 
Konzil umfassend "die Frage nach 
ihrer Erneuerung zu stellen, um mit 
neuem Schwung ihren Evangelisie­
rungsauftrag anzugehen". 
In einem ersten Rückblick wird "die 
Begegnung mit Christus" anhand ein­
zelner Ereignisse des Hl. Jahres ver­
deutlicht: dazu zählen die Vergebungs­
bitte vom 12. März 2000 ebenso wie das 
Jugendtreffen in Rom, die Wallfahrt ins 
Hl. Land ebenso wie die ökumenischen 
Feiern. Auch soziale Fragen gelangen 
ins Blickfeld der Erinnerung, und es 
wird vermerkt, dass in der Entschul­
dungsdebatte zwar Anstöße gegeben 
wurden, aber manche Umsetzungen 
noch fehlen. Es folgt im 2. Teil eine spi­
rituelle Betrachtung, die sich Christus 
stellt, dem "Antlitz, das es zu betrach­
ten gilt". 
Damit ist die Grundlage für ein "Neu 
anfangen bei Christus" (Teil 3) gelegt, 
woraus der Papst einige Handlungs­
leitlinien und "pastorale Weisungen" 

formuliert. Vorrangig werden die Bi­
schöfe aufgefordert, mit Beteiligung 
der verschiedenen Mitglieder des Got­
tesvolkes die Etappen des künftigen 
Weges zu umreißen. Als "pastorale Pri­
oritäten" nennt Johannes Paul IL etwa 
die Berufung zur Heiligkeit (wider eine 
minimalistische Ethik und oberflächli­
che Religiosität), die Gebetserziehung, 
die sonntägliche Eucharistiefeier, das 
Sakrament der Versöhnung, das Hören 
und Verkünden des Wortes Gottes (mit 
der Notwendigkeit der Inkulturation). 

Die bisherigen Überlegungen münden 
(im 4. Abschnitt) in Voraussetzungen 
für "eine Zukunft der Liebe": "Die Kir­
che zum Haus und zur Schule der 
Gemeinschaft zu machen", darin liegt 
eine große Herausforderung für das 
angebrochene Jahrtausend. Die vom 
Papst eingemahnte "Spiritualität der 
Gemeinschaft" wendet sich gegen alle 
"egoistischen Versuchungen" von Ri­
valität, Karrierismus, Misstrauen und 
Eifersüchteleien. Bemerkenswert ist 
der Hinweis, dass auch bezüglich der 
Reform der Römischen Kurie, der 
Organisation der Synoden und der 
Arbeitsweise der Bischofskonferenzen 
"noch viel zu tun" ist, um die Möglich­
keiten dieser Werkzeuge der Gemein­
schaft besser zum Ausdruck zu brin­
gen. Auch sollen die rechtlichen 
Instrumente zur Mitarbeit in der Teil­
kirche, wie Priester- und Pastoralräte, 
besser zur Geltung gebracht werden. 
Weitere Aspekte sind der Ruf nach 
einer breit angelegten Berufungspasto­
ral, die Sorge um die Familien und eine 
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klare örderung des ökumenischen bıs ZU Sicherheitsdienst, der
Einsatzes SOWI1eEe des interrelig1ösen „Vigilanza

Miıt dem 11 Februar 1929 unter-Dialogs. Miıt 1C auf die sSOzlalen Auf-
gaben den Schauplätzen der Armut schriebenen und Juni 1929 ratifi-
sSe1l e Zeit für eiıne euUue „Phantasie zierten Vertrag zwiıischen dem Hl
der Liebe“, die sich zudem der vV1e- und den Königreich Italien wurde die
len ethisch-Ökologischen TODIeme se1it 1870 offene „Römische rage“
nımmt. Der ermutigende Aufruf des gelöst und der aps für den Verlust
Papstes einem offnungsvollen Vor- des Kirchenstaates entschädigt. Es ent-
anschreiten besitzt I{ Vatikanischen stand der moderne „Staat der an-
ONZL. einen „sicheren Kompass”, stadt“ als SOUvVeranes Völkerrechtssub-
dem sich der Weg der IC weiter jekt, der Sinne der allgemeinen
orıentieren soll Staatslehre alle dafür geforderten Kon-
(L’Osservatore Komano [dt.], Nr. VO stitutivelemente aufweist: Staatsgebiet,
12 Jänner 2001, 0—17; auch Verlautba- Staatsvolk und Staatsgewalt, wobe!l
rungen des apostolischen Stuhls 150) sich allerdings als Besonderhei das

Gebiet auf dem Jlerrıitoriıum der aupt-
stadt eines anderen Staates befindet.

Johannes Paul IL, Mit einer Fläche VO  3 ha ist der Vatı-
kanstaat zudem der kleinste Staat derGrundgesetz des Vatikanstaate

VO  Nn November 2000 Welt
Grundlegende Veränderungen ring

Mıt dem Fest athedra DPetr1 die eue Verfassung nicht, wenngleic
Februar 2001 trat das VO  - aps die Strukturen besser geklärt wurden

Johannes Paul I1 November und die ufgaben der Funktionsträger
bei der eglerung dieses Staates VOT2000 veröffentlichte eU«eC „Grundge-

setz des Vatikanstaates Kraft Diese em hinsichtlich Legislative und Exe-
Verfassungsbestimmungen lösen mıiıt kutive eindeutiger zugeordnet WEeTlI-

ihren 20 Artikeln ormell die einschlä- den können.
gıgen Regelungen der Lateranverträge Dem aps steht nach Art e1ınes „aDb-
1929 ab und egen normatıv fest, Was soluten Wahlmonarchen“ auch welıter-

den vVergangsC CNCNH Jahrzehnten Urc hın die VOo. gesetzgebende, aus-
hrende und richterliche Gewaltentsprechende Entscheidungen und

egelungen bereits vollzogene Praxis Bislang üubte allerdings ur 1US XI
War etwa UrcC das VO':  - aps Paul (1922—-1939) die Staatsregierung direkt
VI Juni 1969 veröffentlichte aus unter Mithilfe eiınes „Governa-
„Gesetz ber die Regierung des Vatı- tore“,  L der äglıch bei vorsprach.
kanstaates” Nr. 51) Das rundgesetz 1939 ernannte aber schon 1US XIT
bezieht sich nıicht auf die Kurıiıe, den (1939—1958) ohne änderung des
eiligen der die Leitung der Verfassungsgesetzes eiINe dreiköp-
e  che, sondern ausschliefßlich auf fige Kardinalskommission, die sSEe1-
den Vatikanstaat und die arın beste- em Namen und seiner Vertretung
henden Einrichtungen beziehungswel- dem Ouvernment vorstand. Miıt

auf die den verschiedensten Bere1- cAreiıben VO April 1984 übertrug
chen tätıgen Vatikanbediensteten (von dann Johannes Paul I1 dem damalıi-
den Museen ber das Postamt, den CIl Staatssekretär (Kardına Agostino
Gesundheitsdienst der den Fuhrpark Casaroli) das Spezialmandat, STellver-
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klare Förderung des ökumenischen 
Einsatzes sowie des interreligiösen 
Dialogs. Mit Blick auf die sozialen Auf­
gaben an den Schauplätzen der Armut 
sei es Zeit für eine neue "Phantasie 
der Liebe", die sich zudem der vie­
len ethisch-ökologischen Probleme an­
nimmt. Der ermutigende Aufruf des 
Papstes zu einem hoffnungsvollen Vor­
anschreiten besitzt im 11. Vatikanischen 
Konzil einen "sicheren Kompass", an 
dem sich der Weg der Kirche weiter 
orientieren soll. 
(L'Osservatore Romano [dt.], Nr. 2 vom 
12. Jänner 2001, 9-17; auch Verlautba­
rungen des apostolischen Stuhls 150) 

Johannes Paul 11., 
Grundgesetz des Vatikanstaates 
vom 26. November 2000 

Mit dem Fest Kathedra Petri am 
22. Februar 2001 trat das von Papst 
Johannes Paul 11. am 26. November 
2000 veröffentlichte neue "Grundge­
setz des Vatikanstaates" in Kraft. Diese 
Verfassungsbestimmungen lösen mit 
ihren 20 Artikeln formell die einschlä­
gigen Regelungen der Lateranverträge 
1929 ab und legen normativ fest, was 
in den vergangenen Jahrzehnten durch 
entsprechende Entscheidungen und 
Regelungen bereits vollzogene Praxis 
war (etwa durch das von Papst Paul 
VI. am 24. Juni 1969 veröffentlichte 
"Gesetz über die Regierung des Vati­
kanstaates" Nr. 51). Das Grundgesetz 
bezieht sich nicht auf die Kurie, den 
Heiligen Stuhl oder die Leitung der 
Weltkirche, sondern ausschließlich auf 
den Vatikanstaat und die darin beste­
henden Einrichtungen beziehungswei­
se auf die in den verschiedensten Berei­
chen tätigen Vatikanbediensteten (von 
den Museen über das Postamt, den 
Gesundheitsdienst oder den Fuhrpark 

299 

bis hin zum Sicherheitsdienst, der 
"Vigilanza"). 
Mit dem am 11. Februar 1929 unter­
schriebenen und am 7. Juni 1929 ratifi­
zierten Vertrag zwischen dem Hl. Stuhl 
und den Königreich Italien wurde die 
seit 1870 offene "Römische Frage" 
gelöst und der Papst für den Verlust 
des Kirchenstaates entschädigt. Es ent­
stand der modeme "Staat der Vatikan­
stadt" als souveränes Völkerrechtssub­
jekt, der im Sinne der allgemeinen 
Staatslehre alle dafür geforderten Kon­
stitutivelemente aufweist: Staatsgebiet, 
Staatsvolk und Staatsgewalt, wobei 
sich allerdings als Besonderheit das 
Gebiet auf dem Territorium der Haupt­
stadt eines anderen Staates befindet. 
Mit einer Fläche von 44 ha ist der Vati­
kanstaat zudem der kleinste Staat der 
Welt. 
Grundlegende Veränderungen bringt 
die neue Verfassung nicht, wenngleich 
die Strukturen besser geklärt wurden 
und die Aufgaben der Funktionsträger 
bei der Regierung dieses Staates - vor 
allem hinsichtlich Legislative und Exe­
kutive - eindeutiger zugeordnet wer­
den können. 
Dem Papst steht nach Art eines "ab­
soluten Wahlmonarchen" auch weiter­
hin die volle gesetzgebende, aus­
führende und richterliche Gewalt zu. 
Bislang übte allerdings nur Pius XI. 
(1922-1939) die Staatsregierung direkt 
aus unter Mithilfe eines "Governa­
tore", der täglich bei ihm vorsprach. 
1939 ernannte aber schon Pius XII. 
(1939-1958) - ohne Abänderung des 
Verfassungsgesetzes - eine dreiköp­
fige Kardinalskommission, die in sei­
nem Namen und in seiner Vertretung 
dem Gouvernment vorstand. Mit 
Schreiben vom 6. April 1984 übertrug 
dann Johannes Paul 11. dem damali­
gen Staatssekretär (Kardinal Agostino 
Casaroli) das Spezialmandat, stellver-
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tretend für alle weltlichen egle- SGtaatsräten vorgesehen, die individuell
rungsgeschäfte mıit jeglichen Vollmach- oder ollegial angehört werden kön-
ten und Verantwortlichkeiten über- Lnien (Art. 13)
nehmen, selbstverständlich mıt steter Die Außfßenbeziehungen des an-
Rückbindung den aps bei wichti- taates übt der aps Weg des

Staatssekretariates aus Art andern-SsCch Angelegenheiten. Miıt dem vorlie-
genden rundgesetz wurde das Amt kommt dem Kardinalpräsidenten
eiınes Gouverneurs, das ach dem Tod der Kommission Vertretungsbefugnis
des einzıgen Amtsinhabers Marchese (Art

Die richterliche Gewalt WIT! Na-Camiullo Sarafıni se1t 19572 vakant g_
blieben 1st, offiziell gestrichen und die INen des Papstes VO den ach der
egierungsgewalt klar dem Präsı- erichtsordnung des Vatikanstaates
denten der Kardinalskommission für bestellten UOrganen mut 1ler Instanzen
den atikanstaat übertragen. ausgeübt Art 5—19), wobei dem
Im einer Sedisvakanz des Papst- aps aber zukommt, jeder Zivil-
amıtes stehen dem Kardinalskollegium der Strafrechtssache und jedem Sta-
alle Staatsgewalten Z das jedoch 1UuUmM des Verfahrens die Untersuchung
gesetzliche Ma{fisnahmen 1Ur Dring- SOWI1E die Entscheidung sich Z71e-
lichkeitsfällen und für die Dauer der hen beziehungsweise einer speziellen
anz erlassen darf, sSe1 denn, diese Instanz übertragen (Art 16) Dem
werden VO anschließen. gewählten aps ist auch vorbehalten, Amnes-
aps usdrücklich estätigt (Art 1) tıen, dulte, Straferlässe und Gnaden
Oons wird die Legislative ständig, gewähren (Art 19)
delegierter und kollegialer Weise die orderungen einer säkularen
Urc den Kardinalpräsidenten und Verfassung moderner Staaten der Neu-
eine Kardinalskommission alle Je- zeıt wurden LIUT edingt Konzessionen
weils auf Jahre este ausgeübt, gemacht, etwa indem auf die Veranke-
abgesehen VO  - den Fällen, denen FUn der prozeduralen Verfahrensge-
der aps die Gesetzgebung sich selbst rechtigkeit eıgens Bedacht SCHOMHUNECH
der anderen Instanzen vorbehält (Art und die Möglichkeit VO:  > hierarchi-
3-—4) Immer aber MUSSeN die Gesetzes- schen Rekursen Verwaltungs-
vorschläge Zuerst Uurc das aatsse- akte normiert wird Art 17-18). Re-
eiarıa dem aps Z.UT Begutachtung sümierend ist jedenfalls festzuhalten,
unterbreıte werden Art Abs ass das euUue rundgesetz ber die
Die ausführende Gewalt wird VOINn Verfassung des Vatikanstaates entspre-
aps den Präsidenten der Kommiıis- en eiıner Jangen r bei
S10N (derzeit 1st 1es der US-Amerika- Kegierung und Verwaltung dieses csehr
1ier MUN: Casimir ard Szoka) speziellen Kleinstaates erstellt wurde,
delegiert, der e1 VO  - einem Gene- „dessen Daseinsbegründung nichts
ral- und einem Vize-Generalsekretär deres ist als die Sicherstellung der Trel-
unterstutzt wird Art 5; 6—12) wich- heit des Apostolischen Stuhles und der
tigen en ist immer Einverneh- Unabhängigkeit des Römischen DPonti-
iInen mıt den Staatssekretariat VOTZUSC- fex der Ausübung seıner 1ss1o0n“
hen (Art Zur Beratung ist auch och 1la Präsentation des Gesetzestextes).
das Amt eines Generalrates (Consiglie- (L’Osservatore Romano dt.] Nr. VO:

Generale) SOWIEe die Ernennung VO  - Februar 2001,
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tretend für ihn alle weltlichen Regie­
rungsgeschäfte mit jeglichen Vollmach­
ten und Verantwortlichkeiten zu über­
nehmen, selbstverständlich mit steter 
Rückbindung an den Papst bei wichti­
gen Angelegenheiten. Mit dem vorlie­
genden Grundgesetz wurde das Amt 
eines Gouverneurs, das nach dem Tod 
des einzigen Amtsinhabers Marchese 
Camillo Sarafini seit 1952 vakant ge­
blieben ist, offiziell gestrichen und die 
Regierungsgewalt nun klar dem Präsi­
denten der Kardinalskommission für 
den Vatikanstaat übertragen. 
Im Falle einer Sedisvakanz des Papst­
amtes stehen dem Kardinalskollegium 
alle Staatsgewalten zu, das jedoch 
gesetzliche Maßnahmen nur in Dring­
lichkeitsfällen und für die Dauer der 
Vakanz erlassen darf, es sei denn, diese 
werden vom anschließend gewählten 
Papst ausdrücklich bestätigt (Art 1). 
Sonst wird die Legislative ständig, in 
delegierter und kollegialer Weise 
durch den Kardinalpräsidenten und 
eine Kardinalskommission - alle je­
weils auf fünf Jahre bestellt - ausgeübt, 
abgesehen von den Fällen, in denen 
der Papst die Gesetzgebung sich selbst 
oder anderen Instanzen vorbehält (Art 
3-4). Immer aber müssen die Gesetzes­
vorschläge zuerst durch das Staatsse­
kretariat dem Papst zur Begutachtung 
unterbreitet werden (Art 4 Abs 3). 
Die ausführende Gewalt wird vom 
Papst an den Präsidenten der Kommis­
sion (derzeit ist dies der US-Amerika­
ner Edmund Casimir Kard. Szoka) 
delegiert, der dabei von einem Gene­
ral- und einem Vize-Generalsekretär 
unterstützt wird (Art 5; 6-12). In wich­
tigen Fällen ist immer im Einverneh­
men mit den Staatssekretariat vorzuge­
hen (Art 6). Zur Beratung ist auch noch 
das Amt eines Generalrates (Consiglie­
re Generale) sowie die Ernennung von 
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Staatsräten vorgesehen, die individuell 
oder kollegial angehört werden kön­
nen (Art. 13). 
Die Außenbeziehungen des Vatikan­
staates übt der Papst im Weg des 
Staatssekretariates aus (Art 2), andern­
falls kommt dem Kardinalpräsidenten 
der Kommission Vertretungsbefugnis 
zu (Art 8). 
Die richterliche Gewalt wird im Na­
men des Papstes von den nach der 
Gerichtsordnung des Vatikanstaates 
bestellten Organen - mit vier Instanzen 
- ausgeübt (Art 15-19), wobei es dem 
Papst aber zukommt, in jeder Zivil­
oder Strafrechtssache und in jedem Sta­
dium des Verfahrens die Untersuchung 
sowie die Entscheidung an sich zu zie­
hen beziehungsweise einer speziellen 
Instanz zu übertragen (Art 16). Dem 
Papst ist es auch vorbehalten, Amnes­
tien, Indulte, Straferlässe und Gnaden 
zu gewähren (Art 19). 
An die Anforderungen einer säkularen 
Verfassung moderner Staaten der Neu­
zeit wurden nur bedingt Konzessionen 
gemacht, etwa indem auf die Veranke­
rung der prozeduralen Verfahrensge­
rechtigkeit eigens Bedacht genommen 
und die Möglichkeit von hierarchi­
schen Rekursen gegen Verwaltungs­
akte normiert wird (Art 17-18). Re­
sümierend ist jedenfalls festzuhalten, 
dass das neue Grundgesetz über die 
Verfassung des Vatikanstaates entspre­
chend einer langen Erfahrung bei 
Regierung und Verwaltung dieses sehr 
speziellen Kleinstaates erstellt wurde, 
"dessen Daseinsbegründung nichts an­
deres ist als die Sicherstellung der Frei­
heit des Apostolischen Stuhles und der 
Unabhängigkeit des Römischen Ponti­
fex in der Ausübung seiner Mission" 
(ital. Präsentation des Gesetzestextes). 
(L'Osservatore Romano [dt.] Nr. 8 vom 
23. Februar 2001, 6) 


